
Hinweis für das Setzen des Transponders (Chippen):

Die ersten 4 Ziffern der ZB-Nr. stimmen mit den
letzten 4 Ziffern der mitgelieferten Transponder
überein.

Beispiel:
ZB-Nr. 1414/11 = Transponder Nr. 276093400141414

Dies ist  beim Setzen des Transponders beachten.

Siehe Auszug aus Artikel 6 der Zuchtordnung DK:

Artikel 6
Wurfabnahme und Chippen

Alle eingetragenen Deutsch-Kurzhaar-Welpen müssen mittels Mikrochip
gekennzeichnet werden. Dies erfolgt durch einen Tierarzt oder Beauftragten in
der 7. bis 9. Lebenswoche und könnte zusammen mit der Impfung durchgeführt
werden.
Die Zuchtbuchstelle verschickt die Chips mit der Kostenrechnung per
Nachnahme oder gegen Vorkasse an den Züchter.
Die Ahnentafeln werden an den Zuchtwart oder den für die Wurfabnahme
Beauftragten verschickt.
Der Zuchtwart bzw. für die Wurfabnahme Beauftragte muss die Abnahme des
gesamten Wurfes ablehnen:
a) wenn die Ahnentafeln bei der Zuchtbuchstelle nicht bezahlt wurden (Beleg);
b) wenn zum Zeitpunkt der Abnahme nicht alle lebenden Welpen anwesend sind
(die Ahnentafeln der eingegangenen Welpen werden entwertet);
c) wenn die Zeichnung der Mutter und der Welpen nicht mit den Angaben auf
den Ahnentafeln übereinstimmen und dadurch Zweifel an der Identität entstehen;
d) wenn die Welpen nicht mit einem Mikrochip gekennzeichnet wurden, er muss
überprüfen, ob die Nr. des Mikrochips mit den Angaben auf der Ahnentafel
übereinstimmt;
e) wenn die Haltung oder der Zustand der Hunde den Grundsätzen der
Tierhaltung entgegensteht.

In Bundesländern, wo das Tätowieren erlaubt ist, kann zusätzlich tätowiert werden.

Die Transponder Nr. (mit Barcode) ist auf der Vorderseite der Ahnentafel
unten links aufzukleben.


